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§ 7
Das Ministerium für Verkehr erläßt im Einver

nehmen mit dem Ministerium des Innern für die 
Straßenbau- und Straßenunterhaltungsbetriebe ein 
Statut.

§ 8
Die Straßenbau- und Straßenunterhaltungsbe

triebe haben eine Eröffnungsbilanz mit Wirkung 
vom 1. Januar 1953 aufzustellen.

§ 9
Durchführungsbestimmungen erläßt das Ministe

rium für Verkehr.
§ 10

Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in 
Kraft.

Berlin, den 19. Dezember 1952 
Die Regierung 

der Deutschen Demokratischen Republik
Der Ministerpräsident Ministerium für Verkehr 

G r o t e w o h l  D r .  R e i n g r u b e r
Minister

Verordnung
über die Gründung der Deutschen Konzert- und Gastspieldirektion. 

Vom 19. Dezember 1952

Um die Durchführung von künstlerischen Ver
anstaltungen nach den kulturpolitischen Grund
sätzen zu gewährleisten, wird folgendes verordnet:

§ 1
Mit Wirkung vom 1. Januar 1953 wird die 

Deutsche Konzert- und Gastspieldirektion mit Sitz 
in Berlin errichtet. Sie untersteht der Staatlichen 
Kommission für Kunstangelegenheiten.

§ 2
(1) Die Deutsche Kunst- und Gastspieldirektion 

ist ein volkseigener Betrieb im Sinne § 1 der Ver
ordnung vom 20. März 1952 über Maßnahmen zur 
Einführung des Prinzips der wirtschaftlichen Rech
nungsführung in den Betrieben der volkseigenen 
Wirtschaft (GBl. S. 225).

(2) Sie ist juristische Person und Rechtsträger von 
Volkseigentum.

§ 3
Die Deutsche Konzert- und Gastspieldirektion 

organisiert:

1. musikalische Veranstaltungen (Vokal- und In
strumentalmusik);

2. Veranstaltungen der darstellenden Kunst 
einschl. des Zirkus, der Kleinkunst und des 
Puppenspiels;

3. Veranstaltungen der bildenden Kunst, wie 
Lichtbildervorträge und Ausstellungen.

§ 4
Die Deutsche Konzert- und Gastspieldirektion hat 

in den Bezirken der Deutschen Demokratischen 
Republik eine eigene Veranstaltungsorganisation 
und kann Zweigniederlassungen errichten.

§ 5
Die Organisation, die Geschäftsführung und die 

näheren Bestimmungen über die Tätigkeit der 
Deutschen Konzert- und Gastspieldirektion regeln 
sich nach einem Statut, das vom Vorsitzenden der 
Staatlichen Kommission für Kunstangelegenheiten 
zu bestätigen ist.

§ 6
(1) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

„Deutscher Veranstaltungsdienst“ wird mit Wir
kung vom 31. Dezember 1952 aufgelöst.

(2) Das Vermögen der Gesellschaft mit beschränk
ter Haftung „Deutscher Veranstaltungsdienst“ wird 
ohne Liquidation der Deutschen Konzert- und Gast
spieldirektion als Eigentum des Volkes in Rechts
trägerschaft übertragen. Sie übernimmt die Ver
bindlichkeiten. Die Anteile der bisherigen Gesell
schafter werden in der Eröffnungsbilanz ausgebucht.

(3) Die Deutsche Konzert- und Gastspieldirektion 
hat zum 1. Januar 1953 eine Eröffnungsbilanz auf
zustellen. Ihr ist der Abschluß des „Deutschen Ver
anstaltungsdienstes“, Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, zum 31. Dezember 1952 zugrunde zu legen.

§ 7
Die Veranstaltungen, die von der Staatlichen 

Kommission für Kunstangelegenheiten als kultur
politisch notwendig bezeichnet werden, sind ver
gnügungssteuerfrei.

§ 8
Durchführungsbestimmungen erläßt der Vor

sitzende der Staatlichen Kommission für Kunst
angelegenheiten.

§ 9
Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft.

Berlin, den 19. Dezember 1952
Die Regierung 

der Deutschen Demokratischen Republik
Staatliche Kommission 

Der Ministerpräsident für Kunstangelegenheiten 
G r o t e w o h l  H o l t z h a u e r

Vorsitzender


